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ERSTE HILFE AM ARBEITSPLATZ
Pflichten der Arbeitgeber zur Ersten Hilfe
Die Bereitstellung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Material in Betrieben 
basiert auf verschiedenen Gesetzen und Vorschriften. Arbeitgeber sind 
dazu verpflichtet, Erste-Hilfe-Materialien entsprechend der Betriebsgröße, 
der Gefährdungsbeurteilung und den spezifischen Anforderungen des 
Unternehmens bereitzustellen. 
Hierzu zählen unter anderem Verbandkästen, Notfallausrüstungen 
sowie die Schulung und Bereitstellung von Ersthelfenden. Diese Maß
nahmen sollen sicherstellen, dass im Notfall schnell gehandelt werden  
kann und die Gesundheit aller Mitarbeitenden gewährleistet ist.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber, Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu sichern und zu verbessern.  
Dazu zählen unter anderem die Bereitstellung von Erste-Hilfe-Materialien 
und die Organisation von Maßnahmen zur Ersten Hilfe.

DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention 
Diese Vorschrift legt die grundlegenden Maßnahmen zur Unfallverhütung 
und betrieblichen Ersten Hilfe fest. Sie definiert u.a., welche Anforderungen 
an die Erste-Hilfe-Ausstattung und -Organisation in Unternehmen gestellt 
werden.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
Nach der Arbeitsstättenverordnung müssen Arbeitgeber sicherstellen, 
dass ausreichend Erste-Hilfe-Material in jedem Betrieb vorhanden ist.  
Die Verordnung fordert geeignete und schnell erreichbare Erste-Hilfe- 
Ausstattung in allen Arbeitsbereichen.

Technische Regeln für Arbeitsstätten 
Die ASR 4.3 konkretisiert die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen 
zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume beim Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsstätten. Ausgehend von der Gefährdungsbeurteilung können 
neben der Grundausstattung mit Erste-Hilfe-Material nach Abs. 5 auch 
ergänzende Mittel zur Ersten Hilfe notwendig werden. 

Anzahl der Ersthelfenden nach DGUV Vorschrift 1 
Die DGUV-Vorschrift 1 regelt auch die Anzahl der Ersthelfenden in einem 
Betrieb. In der Regel muss in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 
mindestens eine ersthelfende Person pro 20 Mitarbeitende und in 
Produktionsbetrieben mindestens eine ersthelfende Person pro 10 
Mitarbeitende zur Verfügung stehen.

Schulungen und Fortbildungen für Ersthelfende 
Ersthelfende im Betrieb müssen regelmäßig geschult werden. Nach DGUV 
ist eine Ersthelferausbildung notwendig, die alle zwei Jahre aufgefrischt 
werden muss, um sicherzustellen, dass Ersthelfende im Notfall richtig 
handeln können.

Diese Regelungen dienen dazu, den Schutz und die Gesundheit am 
Arbeitsplatz sicherzustellen. Eine vorschriftsmäßige Ausstattung  
und Organisation der betrieblichen Ersten Hilfe schützt nicht nur die 
Mitarbeitenden, sondern sorgt auch dafür, dass ein Unternehmen 
rechtlich abgesichert ist.

HAUTSCHUTZ & HYGIENE AM ARBEITSPLATZ 
Pflichten der Arbeitgeber zu Hautschutz und Hygiene
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, geeignete Maßnahmen zum 
Hautschutz und zur Hygiene am Arbeitsplatz sicherzustellen. Dies 
beinhaltet die Bereitstellung geeigneter Schutzprodukte wie Hautschutz-
mittel, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie die Organisation entspre-
chender Hygienemaßnahmen in den betrieblichen Abläufen. Besonders 
in Bereichen, in denen Hautbelastungen und hygienische Anforderungen 
erhöht sind, muss der Arbeitgeber gezielt für den Schutz der Mitarbeiten-
den sorgen.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Das ArbSchG verpflichtet Arbeitgeber, erforderliche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zu treffen, zu prüfen und anzupassen. Hautschutz / Hygiene 
ergeben sich daraus über die Gefährdungsbeurteilung und erforderliche 
Maßnahmen.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
Die ArbStättV (Anhang 4.1 Sanitärräume) regelt u. a. Toilettenräume und 
– wenn Tätigkeit / gesundheitliche Gründe es erfordern – Waschräume /
Waschgelegenheiten (Handwaschmöglichkeiten etc.).

Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS 401) 
TRGS 401 gilt für Gefährdungen durch Hautkontakt (v. a. Gefahrstoffe /  
Feuchtarbeit) und konkretisiert Schutzmaßnahmen inkl. persönlicher 
Schutzmaßnahmen wie Schutzhandschuhe und Hautmittel. Abhängig  
vom Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist ein Hautschutzplan für 
Hautmittel zu erstellen und es wird empfohlen, ihn auszuhängen.

DGUV Information 212-017 – Auswahl, Bereitstellung und Benutzung 
von beruflichen Hautmitteln  
Diese DGUV Information beschreibt, wie Arbeitgeber geeignete Hautschutz-, 
Hautreinigungs- und Hautpflegemittel auswählen und im Betrieb bereitstel-
len sollen. Sie unterstützt bei der Erstellung eines Hautschutzplans und gibt 
Hinweise zur richtigen Anwendung der Hautmittel sowie zur Unterweisung 
der Mitarbeitenden, um arbeitsbedingten Hauterkrankungen vorzubeugen.

DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention 
DGUV Vorschrift 1 verpflichtet den Unternehmer allgemein, erforderliche 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen / Berufskrankheiten /  
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen. Die Unterweisungspflicht 
ist ausdrücklich geregelt (Sicherheit und Gesundheitsschutz, Gefährdungen, 
Maßnahmen). Auch Hautschutz- und Hygienethemen sollten regelmäßig 
unterwiesen werden.

Hautschutzplan und Unterweisungen 
Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sind Unternehmen verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Haut und zur Einhaltung der 
Hygiene umzusetzen. Ergeben sich dabei relevante Hautgefährdungen, ist 
ein Hautschutzplan zu erstellen, der für die jeweiligen Arbeitsbereiche oder 
Tätigkeiten die erforderlichen Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpfle-
gemaßnahmen festlegt.

Zudem sind Mitarbeitende regelmäßig über die richtige Anwendung und 
Bedeutung von Hautschutz- und Hygienemaßnahmen zu unterweisen. 
Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Gesundheit der Beschäftigten zu 
schützen, arbeitsbedingten Hauterkrankungen vorzubeugen und die 
betrieblichen Hygienestandards einzuhalten.

DIENSTLEISTUNGEN • VORSCHRIFTEN



Arbeitgeber haben die Verantwortung, die Sicherheit und Gesund-
heit ihrer Mitarbeitenden im Rahmen der geltenden Vorschriften 
zu berücksichtigen. 

In der Praxis umfasst dies je nach Betrieb unter anderem Gefähr-
dungsbeurteilungen, Schutzmaßnahmen, Erste-Hilfe-Vorkehrungen 
und Hygieneregelungen. Die konkrete Ausgestaltung hängt von den 
individuellen Arbeitsbedingungen und Risiken ab.

Gesundheitsschutz im Betrieb
Arbeitssicherheit und 

Pflichten der Arbeitgeber im Arbeitsschutz
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, anhand einer Gefährdungsbeurteilung 
festzustellen, welche Schutzmaßnahmen für die verschiedenen Tätigkeiten 
im Betrieb erforderlich sind. Die geeignete persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) wie Handschuhe, Schutzbrillen oder Gehörschutz muss den Mitarbei-
tenden zur Verfügung gestellt werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. 
Zudem müssen Unterweisungen zur richtigen Anwendung erfolgen.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Das Arbeitsschutzgesetz fordert vom Arbeitgeber, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und Gesundheit seiner 
Mitarbeitenden zu schützen. Dazu gehören die Bereitstellung und die 
regelmäßige Kontrolle der Schutzausrüstung sowie die Schulung der 
Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit dieser Ausrüstung.

DGUV Regel 112-190 – Benutzung von Atemschutzgeräten 
Diese Regel beschreibt, wann und wie Atemschutzgeräte eingesetzt 
werden müssen und welche Arten von Atemschutz für unterschiedliche 
Gefährdungen vorgesehen sind. Arbeitgeber müssen die passende 
Ausrüstung bereitstellen und sicherstellen, dass die Mitarbeitenden 
über den richtigen Gebrauch informiert sind.

DGUV Regel 112-192 – Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz 
Diese Regel legt fest, wann und wie Augen- und Gesichtsschutz, wie  
z.B. Schutzbrillen oder Gesichtsschilder, verwendet werden sollen. 
Arbeitgeber sind verpflichtet, den passenden Augenschutz für die 
jeweiligen Tätigkeiten bereitzustellen und die Mitarbeitenden zu schulen.

DGUV Regel 112-194 – Benutzung von Gehörschutz 
Diese Regel gibt vor, bei welchen Lärmbelastungen Gehörschutz getragen 
werden muss und welche Arten von Gehörschutz geeignet sind. Arbeitgeber 
müssen den passenden Gehörschutz bereitstellen und die Mitarbeitenden 
im richtigen Einsatz schulen.

DGUV Regel 112-195 – Benutzung von Schutzhandschuhen 
Diese Regel erläutert die richtige Auswahl und Anwendung von Schutz-
handschuhen je nach Art der Gefährdung (z.B. Chemikalien, Hitze, Schnitte). 
Arbeitgeber sind verpflichtet, den notwendigen Handschutz bereitzustellen 
und die Mitarbeitenden über den korrekten Umgang zu informieren.

PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) 
Diese Verordnung regelt die Bereitstellung und Nutzung der persönlichen 
Schutzausrüstung durch den Arbeitgeber. Sie stellt sicher, dass die PSA 
den einschlägigen Sicherheitsanforderungen entspricht und für den 
jeweiligen Einsatzbereich geeignet ist.

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3) – Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung.

Diese Technische Regel gibt vor, wie Gefahrenstellen und Notausgänge 
sowie die Position der PSA im Betrieb gekennzeichnet werden müssen. 
Die richtige Kennzeichnung ist ein wichtiger Teil der betrieblichen 
Sicherheitsorganisation.

Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen 
Arbeitgeber müssen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, um 
festzustellen, welche PSA erforderlich ist, und die Mitarbeitenden 
regelmäßig unterweisen. Dies umfasst die korrekte Anwendung und 
Pflege der Schutzausrüstung sowie das Verhalten bei Notfällen.

Diese Regelungen sorgen dafür, dass der Schutz der Mitarbeitenden in 
allen Bereichen, in denen spezielle Gefährdungen vorliegen, gewährleistet 
ist. Durch die Bereitstellung und Nutzung geeigneter Schutzausrüstung 
tragen Sie dazu bei, arbeitsbedingte Erkrankungen und Unfälle zu 
verhindern und die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden langfristig zu sichern.
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Ihr Partner für umfassende Sicherheit 
am Arbeitsplatz 
Die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden ist die Basis eines Unternehmens, 
doch Unfälle und medizinische Notfälle sind meist unvorhersehbar und 
die Anforderungen an Unternehmen hinsichtlich der Einhaltung von Normen 
und Vorschriften steigen. Daher legen wir von WERO besonderen Wert 
darauf, Ihnen die besten Lösungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, 
um auf diese Herausforderungen effektiv reagieren zu können.

Mit unseren WERO4YOU-Dienstleistungen stehen wir Ihnen in den Bereichen 
Erste Hilfe, Hautschutz & Hygiene sowie Arbeitsschutz zur Seite, um Ihren 
Beschäftigten einen optimalen Schutz zu bieten – einfach und effizient. 

Vertrauen Sie WERO, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Kunden 
zu gewährleisten und gleichzeitig die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen 
zu optimieren. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Warum  ?
	G Umfassende Beratung: 
Individuell abgestimmt

	G Qualifizierte Fachleute:  
Bundesweites Netzwerk an 
beratendem Fachpersonal

	G Maximale Sicherheit:  
Einhaltung aller Normen 
und Vorschriften
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IS 03 WERO Basis-Check 
Erste Hilfe 11 WERO Basis-Check 

Waschplatz

03 WERO Platzierungs-Service 
Erste Hilfe 11 WERO Routine-Check 

Waschplatz

04 WERO Routine-Check 
Erste Hilfe 12 WERO Service für Spendersysteme 

04 WERO Einräum-Service 
Erste Hilfe 12 WERO Montage-Service 

Spendersysteme

05 WERO Routine-Check Prüfung von Krankentragen 
Erste Hilfe 13 WERO Unterweisung 

Hautschutz & Desinfektion

05 WERO Routine-Check Prüfung von Notduschen 
Erste Hilfe 14 WERO Basis-Check 

Schutzhandschuhe

06 WERO Unterweisung 
Erste Hilfe 14 WERO Unterweisung 

Schutzhandschuhe

07 WERO AED-Inbetriebnahme 
Defibrillatoren 15 WERO Funktionskontrolle 

Angepasster Gehörschutz

08 WERO AED-Einweisung 
Defibrillatoren 16 WERO Unterweisung 

Gehörschutz

08 WERO AED-Unterweisung 
Defibrillatoren 16 WERO Auffüllservice 

Gehörschutzspender

09 Sicherheitstechnische Kontrolle 
Defibrillatoren 17 Dienstleistungsvereinbarung 

10 WERO Routine-Check AED 
Defibrillatoren 17 Digitale Unterweisungen / Beratung 
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Bei unserem WERO Basis-Check Erste Hilfe führen  
unsere Fachberater:innen in enger Zusammenarbeit  
mit Ihrem Unternehmen eine umfassende Betriebs
begehung durch. Hierbei analysieren wir Ihr individuelles  
Verletzungspotenzial in jedem Bereich und gleichen  
es mit Ihrer derzeitigen Erste-Hilfe-Ausstattung ab. 

Unter Berücksichtigung aktueller Normen und Vorschrif-
ten bieten wir Ihnen klare und praxisnahe Empfehlungen, 
um die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Angestellten 
bestmöglich zu gewährleisten.

WERO Basis-Check Erste Hilfe
Die richtige Erste-Hilfe-Ausstattung, angepasst auf die unterschiedlichen  
Begebenheiten bei Ihnen vor Ort.

Leistungen des WERO Basis-Check Erste Hilfe

	G Ermittlung des individuellen Verletzungspotentials  
je Betriebsbereich

	G Bestandsaufnahme und Überprüfung Ihrer  
vorhandenen Erste-Hilfe-Ausstattung

	G Ausarbeitung und Empfehlung einer bedarfs
gerechten Erste-Hilfe-Ausstattung

REF 880051 pauschal
REF 880050 je Zeiteinheit

WERO Platzierungs-Service Erste Hilfe
Häufig stellt sich die Frage, an welcher Stelle die Erste-Hilfe-Ausstattung  
sowie die Beschilderung am sinnvollsten angebracht werden sollten. 
Beim WERO Platzierungs-Service Erste Hilfe stehen  
wir Ihnen und Ihrem hausinternen Monteur zur Seite,  
um Fehlplatzierungen zu vermeiden.

Auf Wunsch richten wir Ihnen darüber hinaus einen 
bedarfsgerechten Vorrat an Verbrauchsmaterialien ein.

Leistungen des WERO Platzierungs-Service Erste Hilfe

	G Optimale Platzierung der von uns gelieferten  
Erste-Hilfe-Ausstattung

	G Einrichtung eines Vorrats bei Bedarf

REF 880060 je Zeiteinheit
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In regelmäßigen, individuell bestimmbaren Abständen 
überprüfen wir alle Ihre Erste-Hilfe-Ausstattungen auf 
Vollständigkeit, Unversehrtheit, Verfallsdaten und die 
richtige Beschilderung. Im Anschluss erhalten Sie feh-
lende Ware vorkommissioniert und individuell beschriftet 
per Post zugesendet. 

Damit kann die Ware den einzelnen Verbandstellen in 
Ihrem Betrieb leicht zugeordnet und mit geringem Auf-
wand im Betrieb verteilt werden. So sparen Sie wertvolle 
Arbeitszeit.

WERO Routine-Check Erste Hilfe 
Die regelmäßige Überprüfung der Erste-Hilfe-Ausstattung gehört in jedem 
Betrieb zum Pflichtprogramm – doch oft mangelt es an Zeit und Personal.

Leistungen des WERO Routine-Check Erste Hilfe

	G Regelmäßige Überprüfung aller Erste-Hilfe- 
Ausstattungen unter Berücksichtigung aktueller 
Normen und Vorschriften

	G Dokumentation an Ihren Verbandstellen 
und in Form eines Prüfberichts

REF 880056 pauschal
REF 880055 je Zeiteinheit
REF 880057 je Erste-Hilfe-Einrichtung

WERO Einräum-Service Erste Hilfe 
Sie möchten den Arbeitsaufwand bei den regelmäßigen Kontrollen 
der Erste-Hilfe-Einrichtungen so gering wie möglich halten? 
Dann vereinbaren Sie unseren WERO Einräum-Service 
Erste Hilfe. Wir füllen Ihre Erste-Hilfe-Einrichtungen 
wieder auf und richten einen bedarfsgerechten Vorrat 
an gängigen Verbrauchsmaterialien ein.

Leistungen des WERO Basis-Check Erste Hilfe

	G Direkte Bestückung Ihrer Erste-Hilfe-Einrichtungen

	G Einrichtung eines bedarfsgerechten Vorrats

REF 880059 pauschal
REF 880058 je Zeiteinheit
REF 880061 je Verbandstelle

4

DIENSTLEISTUNGEN • ERSTE HILFE



Unsere Fachberater:innen führen die empfohlene 
jährliche Sichtprüfung Ihrer Krankentragen durch.  
Dabei überprüfen wir den technischen Zustand, mög-
liche Verschleißstellen sowie die Funktionsfähigkeit  
aller sicherheitsrelevanten Elemente. So stellen wir 
sicher, dass Ihre Tragen jederzeit einsatzbereit sind  
und den aktuellen Anforderungen entsprechen. Unter 
Berücksichtigung der Herstellervorgaben und geltenden 
Normen erhalten Sie eine fachkundige Bewertung in 
Form eines Prüfberichts sowie klare Handlungsempfeh-
lungen – für maximale Sicherheit im Arbeitsalltag.

WERO Routine-Check Prüfung von Krankentragen
Fachgerechte Prüfung Ihrer Krankentragen – zuverlässig und transparent 
dokumentiert

Leistungen des WERO Routine-Check Prüfung von 
Krankentragen

	G Fachkundige Sichtprüfung nach Herstellervorgaben

	G Dokumentation des Prüfzustands und Empfehlung 
erforderlicher Maßnahmen

	G Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Einsatz
bereitschaft Ihrer Krankentragen

REF 880083 je Prüfung

WERO Routine-Check Prüfung von Notduschen 
Zuverlässige Prüfung für maximale Sicherheit im Ernstfall 
Wir führen bei Ihren Not- und Augenduschen eine Prüfung 
in Anlehnung an die aktuell gültigen Vorgaben (u. a. DGUV 
Information 213-850, EN 15154-1:2026-02, EN 15154-
2:2026-02) durch. Dabei kontrollieren wir den äußeren 
Zustand, erkennbare Beschädigungen, Kennzeichnung, 
Zugänglichkeit sowie offensichtliche Mängel. Sie erhalten 
eine transparente Dokumentation inklusive entsprechen-
der Handlungsempfehlungen.

Leistungen des WERO Routine-Checks Prüfung  
von Notduschen

	G Prüfung in Anlehnung an aktuelle Normen und 
DGUV-Vorgaben

	G Dokumentierter Prüfbericht mit konkreten  
Empfehlungen

REF 220185 je Prüfung
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Um Ihnen die größtmögliche Sicherheit zu bieten, unter-
weisen wir Ihre Ersthelfenden in der Anwendung der auf 
Ihr Unternehmen individuell angepassten Erste-Hilfe-
Ausstattung in regelmäßigen Abständen gemäß DGUV 
Vorschrift 1 §26 Absatz 4.

WERO Unterweisung Ihrer Ersthelfenden in den  
Gebrauch der Erste-Hilfe-Ausstattung
Im Ernstfall zählen manchmal Sekunden. Umso wichtiger ist es, dass sich  
Ihre Ersthelfenden mit dem Inhalt und der Anwendung der vorhandenen 
Erste-Hilfe-Ausstattung auskennen.

Leistungen der WERO Unterweisung Ihrer Ersthelfenden 
in den Gebrauch der Erste-Hilfe-Ausstattung

	G Unterweisung Ihrer Mitarbeitenden gemäß DGUV 
Vorschrift 1 §26 Absatz 4

	G Individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst

REF 880070 pauschal
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WERO AED*-Inbetriebnahme
Wir sorgen dafür, dass Ihr Defibrillator nach §11 MPBetreibV geprüft und 
einsatzbereit ist.
Damit Ihr AED im Ernstfall zuverlässig funktioniert und alle rechtlichen Anforderungen gemäß Medizinprodukte- 
Betreiberverordnung erfüllt sind, unterstützen wir Sie bei der fachgerechten Inbetriebnahme und Einweisung. 

Bei Ihnen vor Ort führen wir eine gründliche Funktionsprüfung Ihrer AEDs durch und weisen Ihre beauftragte Person 
umfassend in die Handhabung ein. Im Anschluss dokumentieren wir alle Maßnahmen im Medizinproduktebuch und 
pflegen Ihr AED-Bestandsverzeichnis gemäß §13 MPBetreibV.

Leistungen der WERO AED-Inbetriebnahme

	G Inbetriebnahme & Funktionsprüfung gemäß §11 MPBetreibV

	G Fachgerechte Einweisung

	G Dokumentation & Verzeichnispflege gemäß §13 MPBetreibV

REF 220082 Vor-Ort Inbetriebnahme mit Funktionsprüfung inkl. Einweisung
REF 100056 Vor-Ort Inbetriebnahme mit Funktionsprüfung ohne Einweisung 
REF 100055 WERO Digitale Inbetriebnahme nach MPBetreibV, inkl. Einweisung
REF 100051 WERO Digitale Inbetriebnahme nach MPBetreibV, ohne Einweisung 

* AED = Automatisierter externer Defibrillator
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REF 880080 Vor-Ort Unterweisung  
nach DGUV Information

REF 880081 Digitale Unterweisung  
nach DGUV Information

WERO AED-Unterweisung
In kleinen Gruppen werden Ihnen das nötige Wissen und die praktischen Fertigkeiten vermittelt, um im Ernstfall 
schnell und sicher handeln zu können. 

WERO AED-Einweisung
Die Einweisung ist eine spezifische Schulung in die Bedienung und Funktion eines Medizinprodukts – im Fall des 
Defibrillators also eine gezielte Anleitung zur richtigen Anwendung. Sie erfolgt meist einmalig nach der Inbetrieb
nahme und stellt sicher, dass das Gerät sicher und bestimmungsgemäß genutzt wird.

REF 100057 WERO Vor-Ort Einweisung  
nach MPBetreibV

REF 100054 WERO Digitale Einweisung  
nach MPBetreibV

Leistungen der WERO AED-Unterweisung 

	G Erläuterung der Funktionalität des AED gemäß  
DGUV Information 204-010

	G Handhabung des AED einschließlich Zubehör

	G Dokumentation der Unterweisung

	G Unterweisung ist bis zu einer Anzahl von  
15 Personen möglich

Leistungen der WERO AED-Einweisung

	G Spezifische Schulung in die Bedienung und  
Funktion des Defibrillators

	G Für die Sicherstellung der bestimmungsgemäßen 
und sicheren Anwendung

	G Einmalige Durchführung für die beauftragte Person
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Einfach. Sicher.

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) 
nach §12 MPBetreibV
Sicherheit an erster Stelle:

Im Notfall ist die Funktionstüchtigkeit des AED entscheidend und eine regelmäßige Kontrolle nicht nur sinnvoll, sondern 
auch Pflicht. Bei einem AED handelt es sich um ein Medizinprodukt, das der Medizinprodukte-Betreiberverordnung 
(MPBetreibV) unterliegt. Somit ist der Betreiber des Gerätes verpflichtet einen Geräteverantwortlichen zu bestimmen, 
ein Medizinproduktebuch anzulegen und durch regelmäßige Kontrollen für eine sichere Nutzung zu sorgen.

3 4

Wie läuft die STK ab?

1

stk.wero.de

Online-Formular  
ausfüllen und STK  
beauftragen unter:  

stk.wero.de

2

Gerät einschicken  
oder unserem Fachpersonal 

das Gerät zur Vor-Ort- 
Überprüfung bereitstellen

Durchführung  
der STK

AED geprüft & gewartet  
zurückerhalten

Stellen Sie die Einsatzbereitschaft Ihres AED sicher 
und erfüllen Sie alle gesetzlichen Anforderungen. 
Vereinbaren Sie jetzt Ihren STK‑Termin – zuverlässig, 
schnell und gesetzeskonform.

Jetzt Termin anfragen:  
Einfach QR-Code scannen und  
Kontaktformular ausfüllen.

Jetzt STK Termin vereinbaren!
Einfach. Sicher.

9
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https://www.wero.de/b2b/erste-hilfe/defibrillatoren-diagnostik/sicherheitstechnische-kontrolle/


Leistungen des WERO Routine-Check AED

	G Prüfung auf Beschädigungen und Statusindikatoren

	G Zubehörkontrolle

	G Funktionskontrolle

	G Dokumentation im Medizinproduktebuch

REF 220058

WERO Routine-Check AED
Mit dem WERO Routine-Check AED gehen wir über die einfache Sicht- und 
Funktionsprüfung hinaus. 
Ihr AED ist ein Lebensretter – aber nur, wenn er ein-
wandfrei funktioniert. Mit unserem WERO Routine-
Check AED stellen wir sicher, dass Ihr Gerät immer  
bereit ist, wenn es darauf ankommt. 

Unabhängig von den gesetzlichen Mindestanforderungen 
kann es sinnvoll sein, den AED ergänzend prüfen zu 
lassen.

3

Ablauf des WERO Routine-Check AED

1

Termin vereinbaren 

2

WERO Mitarbeiter:in 
vor Ort empfangen 

AEDs werden geprüft 
und gewartet

10
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Bei der Arbeit kommen die Hände mit den unterschied-
lichsten chemischen Stoffen in Berührung. Damit weder 
Haut noch Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden leidet, soll-
ten Ihre Hautschutz- und Desinfektionsmittel immer auf 
die Arbeitsstoffe der einzelnen Betriebsbereiche abge-
stimmt sein. Gerne übernehmen wir das für Sie und 
führen eine Bestandsaufnahme Ihrer Waschplätze 
durch, analysieren den Ist-Zustand und bieten Ihnen 
entsprechende Anpassungsvorschläge nach aktuellen 
Normen und Vorschriften.

Leistungen des WERO Basis-Check Waschplatz

	G Bestandsaufnahme und Überprüfung Ihrer  
Waschplätze 

	G Ermittlung der belastenden Arbeitsstoffe 
je Betriebsbereich

	G Ausstattungs- / Anpassungsvorschlag nach aktuellen 
Normen & Vorschriften

	G Vorhandensein und Aktualität der Hautschutzpläne

	G Vollständige Dokumentation zu Ihrer weiteren 
Verwendung

REF 62000001 pauschal
REF 62000000 je Zeiteinheit

WERO Basis-Check Waschplatz
Damit Sie genau wissen, wie Ihr Waschplatz ausgestattet sein muss.

Die regelmäßige Kontrolle aller Waschbereiche in  
einem Betrieb kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Auch das wiederholte Abgleichen aller Normen und  
Vorschriften ist aufwendig und mühsam. 

In regelmäßig vereinbarten Abständen kontrollieren wir 
für Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Spendersysteme 
und stellen sicher, dass Ihre Waschplätze den aktuellen 
Richtlinien entsprechen. Damit Ihre Mitarbeitenden 
optimal geschützt sind. 

WERO Routine-Check Waschplatz 
Damit Ihre Waschplätze vollständig und einsatzbereit sind.

Leistungen des WERO Routine-Check Waschplatz

	G Regelmäßige Kontrolle Ihrer Waschplätze 

	G Überprüfung der Spendersysteme auf  
Funktionsfähigkeit

	G Ausstattungs- / Anpassungsvorschlag nach aktuellen 
Normen & Vorschriften

	G Vorhandensein und Aktualität der Hautschutzpläne

	G Vollständige Dokumentation zu Ihrer weiteren 
Verwendung

REF 62000004 je Zeiteinheit
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Verstopfte oder leere Spender können auf die Hygiene und 
Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden einen negativen Einfluss 
haben. Doch nicht in jedem Unternehmen sind personelle 
Kapazitäten ausreichend vorhanden, um Spendersysteme 
kontinuierlich zu kontrollieren. Hier können wir Sie unter-
stützen. In regelmäßigen Abständen prüfen wir alle von 
WERO bezogenen Spendersysteme auf Ihre Funktions-
fähigkeit, reinigen diese bei Bedarf und stellen eine ein-
wandfreie Verwendbarkeit wieder her.

WERO Service für Spendersysteme 
Ein reibungsloser Ablauf fängt schon bei Kleinigkeiten an. 

Leistungen des WERO Service für Spendersysteme

	G Regelmäßige fachgerechte Überprüfung  
auf Funktionsfähigkeit

	G Reinigung und einwandfreie Verwendbarkeit  
Ihrer Spendersysteme

	G Prüfungsintervall individuell vereinbar

REF 62000005 pauschal
REF 62000003 je Zeiteinheit

WERO Montage-Service Spendersysteme
Ihr Spendersystem in kürzester Zeit an Ort und Stelle.

Leistungen des WERO Montage-Service

	G Beratung zur optimalen Platzierung vor Ort

	G Einfache und schnelle Anbringung – ohne Bohrlöcher

	G Qualifizierte Montage Ihrer Spendersysteme durch 
unser WERO-Fachpersonal

	G Erstbefüllung Ihrer von WERO bezogenen  
Spendersysteme

REF 62000074 pauschal
REF 62000075 je Zeiteinheit

Die Spendersysteme sind bestellt, doch Sie haben  
niemanden zur Hand, der sie fachgerecht montiert?  
Kein Problem. Mit unserem WERO Montage-Service für 
Spendersysteme helfen wir Ihnen gerne weiter und füh-
ren einmalig eine qualifizierte Montage sowie die Befül-
lung aller von WERO bezogenen Spendersysteme durch.

Zusätzlich erfolgt eine Beratung durch uns über die  
optimale Platzierung der Spendersysteme vor Ort.

12
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Nicht nur das Bereitstellen der richtigen Pflege-  
und Reinigungsmittel gehört zu den Pflichten eines  
Arbeitgebenden, sondern auch die regelmäßige Unter-
weisung in die richtige Benutzungsweise, um Hauter-
krankungen vorzubeugen. 

Unsere Schulungen vermitteln praxisnahes Wissen über 
die Bedeutung des Hautschutzes im Arbeitsalltag und 
zeigen auf, wie geeignete Produkte richtig angewendet 
werden. 

WERO Unterweisung Hautschutz und Desinfektion
Ein effektiver Hautschutz ist der Grundstein für die Gesundheit  
Ihrer Beschäftigten.

Leistungen der WERO Unterweisung

	G Regelmäßige Unterweisung gemäß DGUV  
Information 212-017 Abs. 5.5

	G Prüfung der Wirksamkeit von Hautschutz /  
Desinfektion mit der Fluoreszenz-Methode

	G Dokumentation der Unterweisung zu Ihrer  
weiteren Verwendung

	G Unterweisung ist bis zu einer Anzahl von  
15 Personen möglich

REF 62000020 pauschal
REF 62000021 je Zeiteinheit

WERO Fachberater/in: Max Müller  •  Erstellt am: 21.06.2021

Hautschutzplan

Firma:

Abteilung / Arbeitsbereich:  Produktion      Ansprechpartner:  Herr Mustermann

musterfirma GmbH

Beachten Sie unbedingt die Vorschriften zum Einsatz persönlicher Schutzausrüstung (PSA). 
WERO gewährleistet die Wirksamkeit seiner Produkte bei Beachtung der Anwendungshinweise. Dieser Hautschutzplan wurde nach bestem Wissen erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Hautschutz
Vor und während der Arbeit

Hautreinigung
Vor, während, nach der Arbeit

Hautpflege
Nach der Arbeit

Desinfektion
Vor, während, nach der Arbeit
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WERO GmbH & Co. KG • Idsteiner Straße 94 • 65232 Taunusstein • Phone 0 61 28 / 97 57 0 • Fax 0 61 28 / 97 57 50 • info@wero.de • www.wero.de

Hautschutzplan
WERO Fachberater/in: Max Müller  •  Erstellt am: 21.06.2021

Firma:

Abteilung / Arbeitsbereich:  Produktion      Ansprechpartner:  Herr Mustermann

musterfirma GmbH

Hautschutz
Vor und während der Arbeit

Hautreinigung
Vor, während, nach der Arbeit

Desinfektion
Vor, während, nach der Arbeit

Hautpflege
Nach der Arbeit
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Wir erstellen Ihren individuellen 
Hautschutzplan
Ein Hautschutzplan ist laut DGUV Information 212-017 
verpflichtend, wenn nach der Gefährdungsanalyse 
Hautgefährdungen ermittelt und festgelegte Maßnah-
men zum Hautschutz bestimmt wurden. 

Bei WERO bieten wir Ihnen die Erstellung eines maßge-
schneiderten Hautschutzplans an, der auf die spezifi-
schen Anforderungen Ihrer Arbeitsplätze abgestimmt ist.
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WERO Unterweisung Schutzhandschuhe 
Das Pflichtprogramm für einen sachgemäßen Umgang mit Schutzhandschuhen.

Leistungen des WERO Basis-Check Schutzhandschuhe

	G Soll / Ist-Abgleich unter Berücksichtigung der 
belastenden Arbeitsmaterialien- / stoffe je  
Arbeitsbereich

	G Ausstattungs- / Anpassungsvorschläge

	G Vollständige Dokumentation zu Ihrer weiteren 
Verwendung

REF 61000011 pauschal
REF 61000010 je Zeiteinheit

Die Unterweisung für Schutzhandschuhe gehört zu den 
jährlichen Pflichten eines Arbeitgebenden, kommt aber 
häufig zu kurz.

Wir helfen Ihnen gerne weiter und unterweisen regelmä-
ßig Ihre Mitarbeitenden. So stellen wir den optimalen 
Schutz und Tragekomfort für alle im Arbeitsalltag sicher 
und ihr Team wird für potenzielle Risiken sensibilisiert.

Leistungen der WERO Unterweisung Schutzhandschuhe

	G Unterweisung Ihrer Mitarbeitenden gemäß  
DGUV Regel 112-995 Abschnitt 6.2 

	G Erhöhung der Trageakzeptanz

	G Dokumentation der Unterweisung für Ihre weitere 
Verwendung

REF 61000020

WERO Basis-Check Schutzhandschuhe 
Sind Ihre Arbeitsbereiche mit den richtigen Schutzhandschuhen ausgestattet?
Bei einem WERO Basis-Check Schutzhandschuhe führen 
wir in Ihrem Unternehmen eine Analyse der relevanten 
Arbeitsbereiche gemäß DGUV Regel 112-995 Abschnitt 4 
durch. 

Unsere WERO Fachberatenden ermitteln in einer Hand-
schuhanalyse die individuellen Anforderungen an 
Schutzhandschuhe je Arbeitsbereich, optimal abge-
stimmt auf die Gefahren vor Ort.

Wir erstellen Ihren individuellen 
Handschuhplan 
Ein Handschuhplan ist laut DGUV  
Information 212-017 verpflichtend, 
wenn nach Gefährdungsanalyse 
Schutzhandschuhe für bestimmte  
Arbeitsplätze notwendig sind.

Handschuhplan
Firma:
Arbeitsbereich / Arbeitsplatz:

Musterfirma GmbH

Logistik

Material

Handschuh

Norm

Kategorie

Länge

Eigenschaften

Einsatzgebiete

Hinweise

WERO Allrounder
MontagehandschuhHandschuh WERO WorkStar

Montagehandschuh
WERO Manta
Montagehandschuh

Allrounder

EN 388

4.1.3.1.X.

PSA Kategorie II
Mittlere Risiken

Träger:
Nylon

Handinnenfläche und Fingerkuppen:
Polyurethan Beschichtung

Träger: 
Polyamid / Spandex-Liner

Handinnenfläche und Fingerkuppen: 
Geschäumte NFT® 
Nitrilbeschichtung

WorkStar

EN 388

4.1.3.1.X.

EN 407

X.1.X.X.X.X.

Manta

EN 388

4.1.2.1.X.

PSA Kategorie II
Mittlere Risiken

PSA Kategorie II
Mittlere Risiken

Träger: 
Nylon 

Handinnenfläche und Fingerkuppen: 
Mikroschaumbeschichtung aus 
Nitril

ca. 26 cm

»  Sicherer Grip
»  Angenehmer Tragekomfort
»  Atmungsaktiv
»  Lebensmittel zugelassen

ca. 27 cm

»  Hohe Passgenauigkeit
»  Gutes Tastgefühl
»  Sicherer Grip in trockener, öliger, 
fettiger und leicht feuchter 
Umgebung
»  Atmungsaktiv

ca. 25 cm

»  Perfekte Passform
»  Sehr guter Tragekomfort
»  Atmungsaktiv
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Beachten Sie unbedingt die Vorschriften zum Einsatz persönlicher Schutzausrüstung (PSA). 
WERO gewährleistet die Wirksamkeit seiner Produkte bei Beachtung der Anwendungshinweise. Dieser Handschuhplan wurde nach bestem Wissen erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

WERO GmbH & Co. KG · Idsteiner Straße 94 · 65232 Taunusstein · Phone 0 61 28 / 97 57 0 · Fax 0 61 28 / 97 57 50 · info@wero.de · www.wero.de
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Die uvex Gehörschutz Otoplastiken unterliegen der 
Pflicht einer Funktionskontrolle, welche im Regelfall vor 
der ersten Verwendung, spätestens aber nach 6 Monaten 
erfolgen muss. Eine regelmäßige, wiederkehrende 
Funktionskontrolle im Abstand von höchstens 3 Jahren 
ist verpflichtend, um die Schutzwirkung der Otoplastik 
zu gewährleisten.

Für die Kontrollmessung ist der Unternehmer verant-
wortlich, der nach §8 der Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung den Zustand des Gehörschutzes 
regelmäßig prüfen muss.

Die Funktionskontrolle Ihrer uvex Gehörschutz-Otoplastik 
kann einfach und bequem über den uvex OTOCheck 
durchgeführt werden, gerne unterstützen wir Sie  
hierbei vor Ort. 

WERO Funktionskontrolle für angepassten  
Gehörschutz von uvex
Für den Schutz Ihrer Hörgesundheit.

Leistungen der WERO Funktionskontrolle

	G Gerne unterstützen wir Sie bei der Durchführung 
Ihrer Funktionskontrolle, falls Sie diese nicht selbst 
mit Ihren Mitarbeitenden vornehmen möchten

	G Alle 3 Jahre erfolgt eine verpflichtende, wieder
kehrende Funktionsprüfung

	G Berücksichtigung der einschlägigen Normen /  
Vorschriften gemäß PSA-Verordnung

REF 61000004

15

DIENSTLEISTUNGEN • ARBEITSSCHUTZ



WERO Unterweisung Gehörschutz
Wissen worauf es ankommt – gut geschützt vor Hörverlust!

Leistungen der WERO Unterweisung Gehörschutz

	G Auswirkungen von Lärm auf das Sinnesorgan

	G Korrekte Nutzung und Wirksamkeit des 
Gehörschutzes

	G Dokumentation der Unterweisung zu Ihrer 
Verwendung

REF 62000080

Gehörschutz ist für viele Berufsgruppen Pflicht, doch 
nicht immer wird seine Bedeutung ausreichend erkannt 
– manche arbeiten ohne Schutz. Selbst kurze Lärm
belastung kann bereits schädigen. Arbeitgeber müssen 
geeigneten Gehörschutz bereitstellen und mindestens 
einmal jährlich über die richtige Anwendung gemäß der 
DGUV Regel 112-194 unterweisen.

WERO Auffüllservice Gehörschutzspender 
Leistungen des WERO Auffüllservice 
Gehörschutzspender

	G Kein Engpass mehr – Die Mitarbeitenden finden 
stets ausreichend Gehörschutz vor.

	G Sie müssen sich um nichts kümmern – wir überneh-
men die regelmäßige Kontrolle und Befüllung

	G Wir achten auf den hygienischen Zustand der 
Spender und tauschen bei Bedarf auch verschmutzte 
oder beschädigte Behälter aus.

REF 61000005

In vielen Unternehmen ist Lärmschutz ein zentraler Be-
standteil des Arbeitsschutzes. Gehörschutzspender sind 
daher in zahlreichen Betrieben fest etabliert und ermög-
lichen Mitarbeitenden jederzeit schnellen, unkomplizier-
ten Zugriff auf Gehörschutz.

Gerne übernehmen wir im Rahmen unserer bewährten 
WERO Routine-Checks, sei es beim Erste-Hilfe- oder 
Waschplatz-Check, auch das Nachfüllen und die Kont-
rolle der Spender nach Ihren Wünschen.
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Dienstleistungsvereinbarung
Service. Einfach. Sicher.  
Die WERO Dienstleistungsvereinbarung

Mit der WERO Dienstleistungsvereinbarung bieten wir Ihnen 
eine maßgeschneiderte Lösung für kontinuierliche Sicherheit 
und Hygiene in Ihrem Unternehmen. Schließen Sie mit uns eine 
flexible Vereinbarung ab, die genau auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist – transparent, planbar und zuverlässig.

WERO GmbH & Co. KG • D-65232 Taunusstein • Phone +49 6128 9757-0 • Fax +49 6128 9757-50 • info@wero.de • www.wero.de
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WERO4YOU 
DienstleistungsvereinbarungHAUTSCHUTZ & HYGIENE

Zwischen WERO GmbH & Co. KG (WERO) und  
Kd-Nr. 

 
Firma 

 
 Ansprechpartner:in / Funktion

Straße 
PLZ, Ort 

Telefon(Vertragspartei) wird folgende Vereinbarung geschlossen:

  WERO Basis-Check Waschplatz
  WERO führt einmalig eine grundlegende Bestandsaufnahme und Überprüfung der vorhandenen oder noch einzurichtenden Waschplätze bei 

der Vertragspartei durch. Geprüft werden u. a. die belastenden Arbeitsstoffe, der Funktionszustand der Spendersysteme, die hygienischen 

Bedingungen sowie Vorhandensein und Aktualität der Hautschutzpläne. Hierüber wird der Vertragspartei zur internen oder externen 

Dokumentation ein Protokoll mit einem Ausstattungs-/Anpassungsvorschlag je Betriebsbereich erstellt. Der WERO Basis-Check Waschplatz 

basiert auf den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften (z. B. DGUV Informationen 212-017, DGUV Vorschrift 2, TRGS, Allgemeine 

Präventionsleitlinien, HACCP, IFS) in der jeweils gültigen Fassung. Diese Leistung wird nach erfolgter Durchführung 

 
 mit     € je angefangene ½ Stunde berechnet (REF 62000000)  mit     € pauschal berechnet (REF 62000001)

  WERO Routine-Check Waschplatz
  WERO führt in regelmäßigen Abständen eine Überprüfung der vorhandenen oder noch einzurichtenden Waschplätze bei der Vertragspartei 

durch. Geprüft werden u.a. die belastenden Arbeitsstoffe, der Funktionszustand der Spendersysteme, die hygienischen Bedingungen sowie 

Vorhandensein und Aktualität der Hautschutzpläne. Hierüber wird für die Vertragspartei zur internen oder externen Dokumentation ein 

Protokoll mit einem Ausstattung-/Anpassungsvorschlag je Betriebsbereich erstellt. Der WERO Routine-Check Waschplatz basiert auf den 

einschlägigen Gesetzen und Vorschriften (z.B. DGUV Informationen 212-017, DGUV Vorschrift 2, TRGS, Allgemeine Präventionsleitlinien, HACCP, 

IFS) in der jeweils gültigen Fassung.  
 Die Dienstleistung wird in regelmäßigen Abständen von      Wochen/Monaten durchgeführt 
 Diese Leistung wird nach erfolgter Durchführung mit     € je angefangene ½ Stunde berechnet (REF 62000004)

  WERO Montage-Service Hautschutz & Hygiene
  WERO führt einmalig eine qualifizierte Montage aller von WERO bezogenen Spendersysteme durch. Die Montage erfolgt nach Prüfung der dafür 

geeigneten Wände ohne Bohrung von Löchern und kann jederzeit zurückgebaut werden. 
 
Diese Leistung wird nach erfolgter Durchführung  mit     € pro Spendersystem berechnet (REF 62000074)  mit     € je angefangene Stunde der Montage von Spendersystemen berechnet (REF 62000075)

WERO GmbH & Co. KG • D-65232 Taunusstein • Phone +49 6128 9757-0 • Fax +49 6128 9757-50 • info@wero.de • www.wero.de
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WERO4YOU 
Dienstleistungsvereinbarung
ARBEITSSCHUTZ

Zwischen WERO GmbH & Co. KG (WERO) und  Kd-Nr.  

Firma   Ansprechpartner:in / Funktion

Straße PLZ, Ort Telefon

(Vertragspartei) wird folgende Vereinbarung geschlossen:

  WERO Basis-Check Schutzhandschuhe

  WERO führt einmalig eine grundlegende Bestandsaufnahme und Überprüfung der vorhandenen oder noch einzurichtenden Arbeitsplätze / 
Arbeitsbereiche der Vertragspartei durch. Geprüft werden hierbei die eingesetzten Handschuhe sowie das Vorhandensein und Aktualität der 
Handschuhpläne. WERO ermittelt die Anforderungen an die Handschuhe für die Mitarbeitenden der Vertragspartei unter Berücksichtigung 
der belastenden Arbeitsstoffe und Gefahren je Arbeitsplatz/ Arbeitsbereich. Gefährdungsbeurteilungen der Vertragspartei werden dabei von 
WERO berücksichtigt. Hierüber wird der Vertragspartei zur internen oder externen Dokumentation ein Protokoll mit einem Ausstattungs- / 
Anpassungsvorschlag je Arbeitsbereich erstellt. Der WERO Basis-Check Schutzhandschuhe basiert auf den einschlägigen Gesetzen und 
Vorschriften (z. B. DGUV Information 212-017, DGUV Vorschrift 2, DGUV Regel 112-995, TRGS, Allgemeine Präventionsleitlinien, HACCP, IFS)  
in der jeweils gültigen Fassung.  
 
Diese Leistung wird nach erfolgter Durchführung 
 

 mit     € je angefangene ½ Stunde berechnet (REF 61000010) 
 mit     € pauschal berechnet (REF 61000011)

  WERO Unterweisung Schutzhandschuhe

  WERO verpflichtet sich, regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeitenden der Vertragspartei gemäß DGUV Regel 112-195 Abschnitt 6.2 
durchzuführen. Die WERO Unterweisung beinhaltet den Themenbereich Benutzung von Schutzhandschuhen und Pflichten der Mitarbeitenden. 
Die WERO Unterweisung wird in Gruppen von max. 15 Personen durchgeführt und dauert maximal 30 Minuten. Die Vertragspartei erhält von 
WERO einen Nachweis über die erfolgte WERO Unterweisung. Hierfür trägt die Vertragspartei vorab die erwarteten teilnehmenden Personen in 
ein PDF-Formular ein und stellt dieses WERO vor der Unterweisung zur Verfügung. 
 
Die WERO Unterweisung (REF 61000020) wird nach erfolgter Durchführung mit     € je Unterweisung berechnet.

  WERO Unterweisung Gehörschutz

  WERO verpflichtet sich, regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeitenden der Vertragspartei gemäß DGUV Regel 112-194 Abschnitt 3.3. 
durchzuführen. Die WERO Unterweisung beinhaltet den Themenbereich korrekte Nutzung und Wirksamkeit des Gehörschutzes sowie die 
richtige Auswahl von Gehörschutz. Die WERO Unterweisung wird in Gruppen von max. 15 Personen durchgeführt und dauert maximal 30 
Minuten. Die Vertragspartei erhält von WERO einen Nachweis über die erfolgte WERO Unterweisung. Hierfür trägt die Vertragspartei vorab die 
erwarteten teilnehmenden Personen in ein PDF-Formular ein und stellt dieses WERO vor der Unterweisung zur Verfügung. 
 
Die WERO Unterweisung (REF 62000080) wird nach erfolgter Durchführung mit     € je Unterweisung berechnet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

	G Kostensicherheit: Gemeinsam legen wir einen festen Preis 
fest, der keine Überraschungen zulässt.

	G Terminplanung: Unsere Leistungen kommen dann, 
wann Sie sie brauchen. Auf Basis einer klaren zeitlichen 
Vereinbarung planen wir fest, wann unsere Experten für 
Sie im Einsatz sind.

Digitale Beratung & Unterweisung
Persönlich. Flexibel. Direkt bei Ihnen – ganz ohne Anfahrt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

	G Digitale Beratungstermine per Video – flexibel  
und ortsunabhängig

	G Online-Unterweisungen für Ersthelfende und 
Verantwortliche

	G Persönliche Betreuung durch unsere erfahrenen 
Fachberater:innen

	G Ideal für Rückfragen, Auffrischungen und standort-
übergreifende Teams

	G Einfach Termin vereinbaren – wir kümmern uns  
um den Rest.

Nicht jedes Gespräch erfordert einen Vor-Ort-Termin. 
Deshalb bieten wir Ihnen unsere Beratungsgespräche 
sowie Unterweisungen auch digital an – effizient, per-
sönlich und passgenau auf Ihre Anforderungen abge-
stimmt. Per Video-Call unterstützen wir Sie bei Fragen 
rund um Erste-Hilfe-Ausstattung, Unterweisungen oder 
organisatorische Themen.

So sparen Sie Zeit und Aufwand und erhalten dennoch 
die gewohnte WERO Fachkompetenz – genau dann, 
wenn Sie sie brauchen.
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